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1. Vermögen russischer Bürger und Institutionen in der Schweiz (Frage 1) 

Zur Beantwortung der Frage „In welchem Ausmaß hielten russischen Bürger und Institutionen 
(Zentralbank, Staat, Banken, staatliche und private Unternehmen, etc.) nach Eskalation des Ukra-
inekriegs zum Zeitpunkt der Verhängung der Russlandsanktionen Aktiva in der Schweiz im All-
gemeinen und bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und der Credit Suisse im 
Besonderen?“ ließen sich aus öffentlich zugänglichen Quellen folgende Informationen ermitteln: 

Bekanntgabe des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) 

Als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine entschied der Bundesrat der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft am 28. Februar 2022, die Sanktionen der Europäischen 
Union gegen Russland zu übernehmen. Das für die Sanktionen zuständige Schweizerische Staats-
sekretariat für Wirtschaft (SECO) informierte am 1. Dezember 2022 über den Stand bei bestehen-
den Einlagen von russischen Staatsangehörigen bei den blockierten finanziellen Vermögenswer-
ten:1 

Die Entgegennahme von Einlagen russischer Staatsangehöriger oder in Russland niedergelassener 
natürlicher und juristischer Personen ist verboten, sofern der Gesamtwert der Einlagen pro Per-
son 100.000 Schweizer Franken übersteigt. Bestehende Einlagen über 100.000 Schweizer Franken 
mussten dem SECO bis am 3. Juni 2022 in aggregierter Form gemeldet werden.2 

In diesem Zusammenhang wurden dem SECO durch 123 Personen oder Einrichtungen 7.548 Ge-
schäftsbeziehungen mit einer Summe von 46,1 Milliarden Schweizer Franken gemeldet. 

Ausgenommen vom Einlageverbot und der Meldepflicht sind Schweizer Staatsangehörige, Staats-
angehörige eines EWR-Mitgliedstaats oder des Vereinigten Königreichs und natürliche Personen, 
die über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel der Schweiz, eines EWR-Mitglied-
staats oder des Vereinigten Königreichs verfügen. Ebenso ausgenommen sind Einlagen von russi-
schen Staatsangehörigen oder natürlichen und juristischen Personen in Russland, sofern die 
Grenze von 100.000 Schweizer Franken pro Person nicht überschritten wird. Die Höhe der ge-
meldeten Einlagen über 46,1 Milliarden Schweizer Franken kann daher nicht mit der Höhe aller 
in der Schweiz gehaltenen Gelder mit russischem Ursprung gleichgesetzt werden. 

Außerdem sind sämtliche Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder un-
ter direkter oder indirekter Kontrolle von sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisati-
onen befinden, gesperrt und müssen dem SECO gemeldet werden.3 Über sie kann nicht verfügt 

 

1 Schweizerische Eidgenossenschaft, Staatssekretariat für Wirtschaft: Ukraine: Höhe der gemeldeten Einlagen und 
gesperrten Vermögenswerte in der Schweiz, 1. Dezember 2022, abgerufen am 12. Februar 2024. 

2 Artikel 20 und 21 der Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine vom 
4. März 2022 (Stand am 21. Dezember 2023). 

3 Artikel 15 der Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine vom 
4. März 2022 (Stand am 21. Dezember 2023). 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2022.msg-id-91994.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2022.msg-id-91994.html
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werden. Stand 25. November 2022 sind in der Schweiz 7,5 Milliarden Schweizer Franken an fi-
nanziellen Vermögenswerten und 15 Liegenschaften sanktionierter natürlicher Personen, Unter-
nehmen und Organisationen gesperrt. 

Die Höhe der gesperrten Vermögenswerte ist kein direkter Gradmesser dafür, wie effektiv die 
Sanktionen umgesetzt werden. Zudem handelt es sich bei der Höhe der gesperrten Vermögens-
werte um eine Momentaufnahme, wobei der Wert in beide Richtungen schwanken kann: Einer-
seits können die gesperrten Beträge sich erhöhen, wenn zum Beispiel neue Personen auf die Liste 
kommen oder neue Vermögenswerte festgestellt werden, andererseits kommt es vor, dass vorsorg-
lich gesperrte Vermögenswerte nach den entsprechenden Abklärungen wieder freigegeben wer-
den müssen. 

Schätzung der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) 

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) schätzte die Vermögen von russischen Kunden 
bei Banken in der Schweiz in einer Größenordnung von circa 150 Milliarden Schweizer Franken 
(Stand März 2022). Dabei handelt es sich um finanzielle Vermögenswerte („bankable assets“), die 
bei Banken in der Schweiz verwaltet werden. Immobilien, Beteiligungen an nicht-börsennotier-
ten Unternehmen, Kunst, Fahrzeuge, Schiffe und weitere Vermögenswerte gelten nicht als finan-
zielle Vermögenswerte und sind folglich in der Schätzung nicht eingeschlossen. 

Die SBVg nahm die Schätzung auf der Basis von Einschätzungen aus der Branche vor und stützte 
die Wahrscheinlichkeit mit Aussagen verschiedener Marktexperten. Mangels einer exakten Sta-
tistik und aufgrund der Volatilität der Finanzmärkte lässt sich die Zahl nicht genau bestimmen. 

Unter russischen Kunden versteht die SBVg russische Staatsangehörige oder in der Russischen 
Föderation ansässige natürliche Personen. Deshalb finden sich in der SBVg-Schätzung auch Per-
sonen, die neben dem russischen Pass noch einen oder mehrere zusätzliche Pässe besitzen (Dop-
pelbürger) sowie Personen mit russischer Nationalität, die außerhalb Russlands ansässig sind.4 

Meldung über russische Einlagen bei der Credit Suisse 

finews.ch berichtete unter Berufung auf einen Artikel in der Sonntags-Zeitung vom 11. Feb-
ruar 2023, dass von den gemeldeten Einlagen russischer Staatsangehöriger oder in Russland nie-
dergelassener natürlicher und juristischer Personen in Höhe von 46,1 Milliarden Schweizer Fran-
ken bei der Credit Suisse 17,6 Milliarden Schweizer Franken, also über ein Drittel, eingefroren 
gewesen sein sollen. Nur rund 4 Milliarden Schweizer Franken stammten von Personen, die auf 
der Sanktionsliste stehen, bei den übrigen 13,6 Milliarden Schweizer Franken handele es sich 
zum einen um Einlagen von Personen wie dem russischen Oligarchen Viktor Vekselberg, zum 
andern könnten Gelder der russischen Zentralbank oder des russischen Staats betroffen sein, die 
zwar nicht sanktioniert, aber de facto eingefroren seien.5 

 

4 Schweizerische Bankiervereinigung: Sanktionen, abgerufen am 12. Februar 2024. 

5 finews.ch: Russen-Gelder: Ein Drittel liegt bei der CS, 13. Februar 2023, abgerufen am 12. Februar 2024. Die 
Meldung konnte aufgrund des fehlenden Zugangs zur Sonntags-Zeitung nicht überprüft werden. 

https://www.swissbanking.ch/de/themen/regulierung-compliance/sanktionen
https://www.finews.ch/news/finanzplatz/55767-russen-gelder-ein-drittel-liegt-bei-der-cs
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2. Vermögen der Zentralbank der russischen Föderation in der Schweiz (Frage 2) 

Zur Beantwortung der Frage „In welchem Ausmaß hält bzw. hielt die russische Zentralbank Ak-
tiva, u.a. Depositen, bei a) Schweizer Finanzinstituten? b) der Schweizer Nationalbank? c) bei der 
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)?“ wurden folgende Daten gefunden: 

Vermögenswerte der Zentralbank der Russischen Föderation in der Schweiz 

Jegliche Transaktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Reserven und Vermögenswer-
ten der Zentralbank der Russischen Föderation sind seit dem 25. März 2022 verboten. Somit han-
delt es sich bei Vermögenswerten der Zentralbank der Russischen Föderation um bewegungsun-
fähige Vermögenswerte. Der Schweizerische Bundesrat entschied am 29. März 2023, dass Perso-
nen, Organisationen und Einrichtungen, die Reserven und Vermögenswerte der Zentralbank der 
Russischen Föderation halten, kontrollieren oder davon Gegenpartei sind, dies dem SECO bis 
zum 12. April 2023 melden mussten. Demnach beträgt die Gesamthöhe der gemeldeten Reserven 
und Vermögenswerte der Zentralbank der Russischen Föderation in der Schweiz rund 7,4 Milli-
arden Schweizer Franken.6 

Mitteilung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 

Laut The Wall Street Journal vom 14. März 2022 sagte eine Sprecherin der Bank für Internationa-
len Zahlungsausgleich: 

  “The access of the central bank of Russia to all BIS services, meetings and other BIS activities, 
has been suspended.”7 

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich selbst veröffentlichte den Hinweis in ihrem am 
26. Juni 2022 veröffentlichten Jahresbericht 2021 in einer Fußnote.8 

Devisen- und Goldvermögen der Zentralbank der Russischen Föderation 

Die russische Zentralbank veröffentlichte für den Berichtszeitraum Juli 2020 bis Juni 2021 einen 
ausführlichen Bericht über die Verwaltung ihrer Devisen- und Goldbestände. Daraus wird unter 
anderem ersichtlich, wie sich die Devisen- und Goldbestände auf Anlageklassen verteilen oder 
von welchen Staaten Russland Staatsanleihen gekauft hat. Der Bericht enthält aber keine Hin-
weise, in welchen Staaten oder bei welchen Instituten die Devisen- und Goldbestände angelegt 

 

6 Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesrat: 7,4 Milliarden Franken der Zentralbank der Russischen Födera-
tion in der Schweiz, 10. Mai 2023, abgerufen am 12. Februar 2024. 

7 Ostroff, Caitlin: Russia Suspended From Bank for International Settlements, The Wall Street Journal, 
11. März 2022, abgerufen am 12. Februar 2024. 

8 Bank for International Settlements: Annual Report 2021/22, Seite 44, Fußnote 3, abgerufen am 12. Februar 2024. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-95045.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-95045.html
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-03-11/card/russia-suspended-from-bank-for-international-settlements-gEiXwjyiIlkp9jSTV7sU
https://www.bis.org/about/areport/areport2022.pdf
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sind.9 Aktuell veröffentlicht Russland ausschließlich den Wert seiner Devisen- und Goldvermö-
gen. So betrug der ungefähre Marktwert der amtlichen Währungsreserven und sonstigen Fremd-
währungsaktiva am 31. Januar 2024 585,448 Milliarden US$. Der größte Anteil entfiel auf Fremd-
währungsreserven (in konvertierbaren Fremdwährungen).10 In der Zeile „Bargeld und Einlagen in 
anderen nationalen Zentralbanken, BIZ und IWF“ ist in der aktuell veröffentlichten Excel-Tabelle 
vom Dezember 2023 kein Wert eingetragen.11 

3. Sonderziehungsrechte der Zentralbank der Russischen Föderation (Frage 5a) 

Die Sonderziehungsrechte Russlands beim Internationalen Währungsfonds werden in der Statis-
tik als Teil der russischen Devisen- und Goldbestände erfasst. Am 31. Januar 2024 betrug der Ge-
samtbestand der Devisen- und Goldbestände 585,448 Milliarden US$, davon entfielen auf die 
Sonderziehungsrechte 23,412 Milliarden US$.12 

4. Status des Internationalen Währungsfonds (Fragen 5d und 5e) 

Zur Beantwortung der Fragen „Welchen (völker-)rechtlichen Status hat der IWF? Welchem Staat 
ist der Sitz des IWF in Washington D.C. territorial unterworfen bzw. zugehörig? Welche weiteren 
Standorte hat der IWF und wie ist deren Status ausgeprägt?“ wurden folgende Quellen ausgewer-
tet: 

Wesentliche Dokumente zu Aufgaben und Status des Internationalen Währungsfonds sind die 
Articles of Argreements (Satzung) und die By-Laws, Rules and Regulations.13 

Gemäß Artikel XIII Abschnitt 1 der Articles befindet sich der Hauptsitz des Fonds im Hoheitsge-
biet des Mitglieds mit der größten Quote, in den Hoheitsgebieten der anderen Mitglieder können 
Agenturen oder Zweigstellen eingerichtet werden. Die By-Laws konkretisieren in Kapitel 1 Ab-
schnitt 1, dass sich der Hauptsitz des Fonds im Stadtgebiet von Washington, DC, Vereinigte Staa-
ten von Amerika befindet. Das Exekutivdirektorium kann an jedem Ort im Hoheitsgebiet anderer 
Mitglieder Agenturen oder Zweigstellen einrichten und unterhalten, wenn dies zur Erleichterung 
einer effizienten Führung der Geschäfte des Fonds erforderlich ist. 

 

9 Bank of Russia: Foreign Exchange and Gold Asset Management Report, Moscow 2022, Tabelle 1 und Abbil-
dung 3, abgerufen am 12. Februar 2024. 

10 Bank of Russia: International Reserves of the Russian Federation (End of period), monthly values, abgerufen am 
14. Februar 2024. 

11 Bank of Russia: Russian Federation: Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity, 
19. Januar 2024. Die Daten für den Dezember 2023 wurden auf der englischsprachigen Homepage mit dem 
Stichwort „reserves“ am 12. Februar 2024 abgerufen. 

12 Bank of Russia: International Reserves of the Russian Federation (End of period), monthly values, abgerufen am 
14. Februar 2024. 

13 International Montary Fund: Articles of Agreement, zuletzt geändert mit Wirkung vom 26. Januar 2016, und By-
Laws, Rules and Regulations, 67. Ausgabe, November 2022, beides abgerufen am 12. Februar 2024. 

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/39685/2022-01_res_en.pdf
https://www.cbr.ru/eng/hd_base/mrrf/mrrf_m/
https://www.cbr.ru/eng/hd_base/mrrf/mrrf_m/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bl/blcon.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bl/blcon.htm
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Nach Artikel IX Abschnitt 2 der Articles besitzt der Fonds die volle Rechtspersönlichkeit und 
insbesondere die Fähigkeit: 

(i) Verträge zu schließen; 

(ii) unbewegliches und bewegliches Vermögen zu erwerben und zu veräußern; und 

(iii) rechtliche Schritte einzuleiten. 

In Artikel IX Abschnitt 3, 4 und 5 der Articles ist die Immunität geregelt. 

– Der Fonds, sein Eigentum und seine Guthaben genießen unabhängig davon, wo und in wes-
sen Besitz sie sich befinden, Immunität von jeder Form der gerichtlichen Verfolgung, es sei 
denn, er verzichtet ausdrücklich auf seine Immunität für die Zwecke eines Verfahrens oder 
durch die Bedingungen eines Vertrags. 

– Das Eigentum und die Vermögenswerte des Fonds, wo immer sie sich befinden und in wes-
sen Besitz sie sich befinden, genießen Immunität von Durchsuchung, Beschlagnahme, Ein-
ziehung, Enteignung oder jeder anderen Form der Beschlagnahme durch Maßnahmen der 
Exekutive oder Legislative. 

– Die Archive des Fonds sind unverletzlich. 

Nach Artikel IX Abschnitt 6 der Articles sind das gesamte Eigentum und die Vermögenswerte des 
Fonds frei von Beschränkungen, Vorschriften, Kontrollen und Moratorien jeglicher Art, soweit es 
für die Durchführung der in diesem Übereinkommen vorgesehenen Tätigkeiten erforderlich ist. 

Artikel X der Articles bestimmt die Regeln für die Zusammenarbeit mit anderen internationalen 
Organisationen. Danach arbeitet der Fonds im Rahmen seiner Satzung mit allen allgemeinen in-
ternationalen Organisationen und mit öffentlichen internationalen Organisationen mit besonde-
ren Aufgaben in verwandten Bereichen zusammen. 

Artikel XI der Articles ist den Verpflichtungen in den Beziehungen zu Drittländern gewidmet. 
Insbesondere darf ein Mitgliedstaat mit einem Nichtmitgliedstaat oder mit Personen in den Ho-
heitsgebieten eines Nichtmitgliedstaats keine Geschäfte tätigen, die den Bestimmungen oder den 
Zwecken der Satzung des Fonds zuwiderlaufen. Die By-Laws konkretisieren in Abschnitt M die 
Pflichten der Mitgliedstaaten und die Folgen der Nichteinhaltung. 

In der Beziehung zu den Vereinten Nationen (UN) wird der Internationale Währungsfonds als au-
tonome „Spezialorganisation“ (“specialized agency”) bezeichnet, dessen Arbeit mit der UN auf 
der zwischenstaatlichen Ebene vom Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) und auf der Ebenen 
zwischen den Sekretariaten vom Chief Executives Board for Coordination (CEB) koordiniert 
wird.14 

 

14 The United Nations System, abgerufen am 12. Februar 2024. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_system_chart.pdf
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